
VERORDNUNG (EU) Nr. 1177/2011 DES RATES 

vom 8. November 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des 
Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 126 Absatz 14, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na­
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ), 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank ( 2 ), 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitglied­
staaten in der Union gemäß dem Vertrag über die Ar­
beitsweise der Europäischen Union (AEUV) sollte die Ein­
haltung der folgenden richtungsweisenden Grundsätze 
umfassen: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen 
und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine tragfähige 
Zahlungsbilanz. 

(2) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt bestand ursprünglich 
aus der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 
7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung 
der Wirtschaftspolitiken ( 3 ), der Verordnung (EG) Nr. 
1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleu­
nigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßi­
gen Defizit ( 4 ) und der Entschließung des Europäischen 
Rates vom 17. Juni 1997 über den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt ( 5 ). Die Verordnungen (EG) Nr. 1466/97 
und (EG) Nr. 1467/97 wurden durch die Verordnungen 
(EG) Nr. 1055/2005 ( 6 ) bzw. (EG) Nr. 1056/2005 ( 7 ) ge­

ändert. Darüber hinaus nahm der Rat am 20. März 2005 
den Bericht mit dem Titel „Verbesserung der Umsetzung 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts“ ( 8 ) an. 

(3) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt beruht auf dem Ziel 
einer gesunden und nachhaltigen öffentlichen Finanzlage 
als Mittel zur Verbesserung der Voraussetzungen für 
Preisstabilität und ein solides dauerhaftes Wachstum, 
das auf einem stabilen Finanzsystem fußt, was zur Ver­
wirklichung der Ziele der Union für nachhaltiges Wachs­
tum und Beschäftigung beiträgt. 

(4) Die Erfahrungen, die im ersten Jahrzehnt der Wirtschafts- 
und Währungsunion gesammelt wurden, zeigen ebenso 
wie die in dieser Zeit begangenen Fehler die Notwendig­
keit einer verbesserten wirtschaftspolitischen Steuerung in 
der Union, die auf einer stärkeren nationalen Eigenver­
antwortung für die einvernehmlich beschlossenen Regeln 
und politischen Maßnahmen und einem stabilen Rahmen 
zur Überwachung der nationalen Wirtschaftspolitik auf 
Unionsebene beruhen sollte. 

(5) Der gemeinsame Rahmen für die wirtschaftspolitische 
Steuerung muss angesichts der weit fortgeschrittenen In­
tegration zwischen den Wirtschaftssystemen der Mitglied­
staaten der Union und insbesondere des Euro-Währungs­
gebiets weiter verbessert werden. 

(6) Der verbesserte Rahmen für die wirtschaftspolitische 
Steuerung sollte sich auf mehrere miteinander verknüpfte 
und ineinandergreifende Politiken für nachhaltiges 
Wachstum und Beschäftigung stützen, insbesondere 
eine Strategie der Union für Wachstum und Beschäfti­
gung, wobei besonderer Wert zu legen ist auf den Aus­
bau und die Stärkung des Binnenmarkts, die Förderung 
der internationalen Handelsbeziehungen und der Wett­
bewerbsfähigkeit, ein Europäisches Semester für die ver­
stärkte Koordinierung der Wirtschafts- und Haushalts­
politik, einen wirksamen Rahmen zur Vermeidung und 
Korrektur übermäßiger öffentlicher Defizite (den Stabili­
täts- und Wachstumspakt), einen stabilen Rahmen zur 
Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Un­
gleichgewichte, Mindestanforderungen an die nationalen 
Haushaltsrahmen und eine verstärkte Regulierung und 
Überwachung der Finanzmärkte, einschließlich der Auf­
sicht auf Makroebene durch den Europäischen Ausschuss 
für Systemrisiken. 

(7) Die Verwirklichung und die Aufrechterhaltung eines dy­
namischen Binnenmarktes sollten als Bestandteil eines 
ordnungsgemäßen und reibungslosen Funktionierens der 
Wirtschafts- und Währungsunion angesehen werden.
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(8) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt und der Rahmen für 
die wirtschaftspolitische Steuerung insgesamt sollten die 
Strategie der Union für Wachstum und Beschäftigung 
ergänzen und unterstützen. Die Verflechtungen der un­
terschiedlichen Schwerpunkte untereinander sollten nicht 
zu Ausnahmen von den Bestimmungen des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes führen. 

(9) Die Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung sollte 
eine engere und frühzeitigere Einbindung des Europäi­
schen Parlaments und der nationalen Parlamente umfas­
sen. Zwar sind die Verhandlungspartner des Europäischen 
Parlaments im Rahmen dieses Dialogs die einschlägigen 
Organe der Union und deren Vertreter, doch kann der 
zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments dem 
Mitgliedstaat, an den der Rat einen Beschluss gemäß 
Artikel 126 Absatz 6 AEUV, eine Empfehlung des Rates 
gemäß Artikel 126 Absatz 7 AEUV, einer Inverzugs­
etzung gemäß Artikel 126 Absatz 9 AEUV oder einen 
Beschluss gemäß Artikel 126 Absatz 11 AEUV gerichtet 
hat, die Möglichkeit anbieten, an einer Aussprache teil­
zunehmen. Die Teilnahme des Mitgliedstaats an einer 
solchen Aussprache ist freiwillig. 

(10) Der Kommission sollte eine stärkere Rolle in dem Ver­
fahren der verstärkten Überwachung in Bezug auf die für 
jeden Mitgliedstaat spezifischen Bewertungen sowie auf 
Überwachungsmaßnahmen, Missionen vor Ort, Empfeh­
lungen und Warnungen zukommen. 

(11) Der Rat und die Kommission sollten bei der Anwendung 
dieser Verordnung alle einschlägigen Faktoren sowie die 
Wirtschafts- und Haushaltslage der betroffenen Mitglied­
staaten angemessen berücksichtigen. 

(12) Die Vorschriften für die Haushaltsdisziplin sollten ins­
besondere durch stärkere Berücksichtigung der Höhe 
und der Entwicklung des Schuldenstands sowie der Trag­
fähigkeit der öffentlichen Finanzen insgesamt verstärkt 
werden. Die Mechanismen zur Gewährleistung der Beach­
tung dieser Regeln und deren Durchsetzung sollten eben­
falls gestärkt werden. 

(13) Die Anwendung des bestehenden Defizitverfahrens auf 
der Grundlage des Defizitkriteriums und des Schulden­
standskriteriums erfordert einen numerischen Richtwert, 
der den Konjunkturverlauf berücksichtigt, an dem gemes­
sen werden kann, ob das Verhältnis des öffentlichen 
Schuldenstands zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) hinrei­
chend rückläufig ist und sich rasch genug dem Referenz­
wert nähert. 

Ein Übergangszeitraum sollte eingeführt werden, damit 
die Mitgliedstaaten, die zum Zeitpunkt der Annahme 
dieser Verordnung einem Defizitverfahren unterliegen, 
die Möglichkeit haben, im Hinblick auf eine Verringerung 
ihrer Schulden ihre Politik an den numerischen Richtwert 
anzupassen. Dies sollte in gleicher Weise für Mitglied­
staaten gelten, die einem Anpassungsprogramm der 
Union oder des Internationalen Währungsfonds unterlie­
gen. 

(14) Die Nichteinhaltung des numerischen Richtwerts für den 
Schuldenabbau sollte nicht ausreichen, um das Vorliegen 

eines übermäßigen Defizits festzustellen; hierfür sollte 
vielmehr die gesamte Bandbreite der im Bericht der Kom­
mission nach Artikel 126 Absatz 3 AEUV behandelten 
einschlägigen Faktoren berücksichtigt werden. Insbeson­
dere kann die Beurteilung der Auswirkungen des Kon­
junkturzyklus und der Zusammensetzung der Bestands­
anpassungen auf die Schuldenentwicklung ausreichen, 
um zu vermeiden, dass das Vorliegen eines übermäßigen 
Defizits auf der Grundlage des Schuldenstandskriteriums 
festgestellt wird. 

(15) Bei der Feststellung eines übermäßigen Defizits auf der 
Grundlage des Defizitkriteriums und den Schritten, die zu 
dieser Feststellung führen, muss in dem Fall, dass der 
öffentliche Schuldenstand im Verhältnis zum BIP den 
festgelegten Referenzwert nicht überschreitet, die gesamte 
Bandbreite der im Bericht der Kommission nach 
Artikel 126 Absatz 3 AEUV behandelten einschlägigen 
Faktoren berücksichtigt werden. 

(16) Bei der Berücksichtigung von Reformen der Rentensys­
teme als einschlägige Faktoren sollte sich das Haupt­
augenmerk auf die Frage richten, ob diese Reformen 
zur Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit des Al­
tersvorsorgesystems insgesamt beitragen, ohne dabei die 
Risiken für die mittelfristige Haushaltslage zu erhöhen. 

(17) Im Bericht der Kommission nach Artikel 126 Absatz 3 
AEUV sollte die Qualität des nationalen Haushaltrahmens 
angemessen berücksichtigt werden, da dieser im Hinblick 
auf die Haushaltskonsolidierung und die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen eine entscheidende Rolle spielt. In 
diesem Zusammenhang sollte auch den in der Richtlinie 
2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die 
Anforderungen an den Haushaltsrahmen der Mitgliedstaa­
ten ( 1 ) festgelegten Mindestanforderungen sowie sons­
tigen als wünschenswert vereinbarten Anforderungen an 
die Haushaltsdisziplin Rechnung getragen werden. 

(18) Um feststellen zu können, ob den vom Rat beschlosse­
nen Empfehlungen und Inverzugsetzungen zur Korrektur 
des übermäßigen Defizits nachgekommen wird, müssen 
darin jährliche Haushaltsziele näher bezeichnet werden, 
die mit der erforderlichen Haushaltskonsolidierung — 
konjunkturbereinigt und ohne Anrechnung einmaliger 
und befristeter Maßnahmen — vereinbar sind. Dabei 
sollte der jährliche Richtwert von 0,5 % des BIP als jah­
resdurchschnittlicher Wert betrachtet werden. 

(19) Die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen kann besser 
bewertet werden, wenn als Richtwert die Einhaltung der 
Ziele für die gesamtstaatlichen Ausgaben in Verbindung 
mit der Umsetzung geplanter einnahmenseitiger Maßnah­
men herangezogen wird. 

(20) Bei der Prüfung, ob die Frist für die Korrektur des über­
mäßigen Defizits verlängert werden soll, sollte insbeson­
dere berücksichtigt werden, ob ein schwerer Konjunktur­
abschwung im Euro-Währungsgebiet oder in der Union 
insgesamt vorliegt, vorausgesetzt, dies gefährdet nicht die 
mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen.
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(21) Es ist angebracht, die in Artikel 126 Absatz 11 AEUV 
vorgesehenen Sanktionen in größerem Umfang zu ver­
hängen, damit sie einen echten Anreiz für die Befolgung 
der Inverzugsetzungen gemäß Artikel 126 Absatz 9 
AEUV darstellen. 

(22) Um zu gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist, den Rahmen der Union für die 
haushaltspolitische Überwachung einhalten, sollten auf 
Regeln beruhende Sanktionen auf der Grundlage von 
Artikel 136 AEUV eingeführt werden, die faire, zeitnahe 
und wirksame Mechanismen für die Einhaltung der Be­
stimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts sicher­
stellen. 

(23) Die in dieser Verordnung genannten Geldbußen sollten 
sonstigen Einnahmen im Sinne des Artikels 311 AEUV 
darstellen und sollten den Stabilitätsmechanismen zur 
Bereitstellung finanzieller Unterstützung zugewiesen wer­
den, die von Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 
eingerichtet wurden, um die Stabilität des Euro-Wäh­
rungsgebiets insgesamt zu schützen. 

(24) Bei den in der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 enthaltenen 
Bezugnahmen sollte der neuen Artikelnummerierung des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
und der Ersetzung der Verordnung (EG) Nr. 3605/93 des 
Rates ( 1 ) durch die Verordnung (EG) Nr. 479/2009 des 
Rates vom 25. Mai 2009 über die Anwendung des dem 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ( 2 ) 
beigefügten Protokolls über das Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit Rechnung getragen werden. 

(25) Die Verordnung (EG) Nr. 1467/97 sollte daher entspre­
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1467/97 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

(1) Diese Verordnung legt die Bestimmungen zur Be­
schleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem über­
mäßigen Defizit fest. Mit diesem Verfahren wird das Ziel 
verfolgt, übermäßige öffentliche Defizite möglichst zu ver­
meiden und gegebenenfalls auftretende Defizite unverzüg­
lich zu korrigieren, wobei die Einhaltung der Haushalts­
disziplin anhand der Kriterien des öffentlichen Defizits und 
des öffentlichen Schuldenstands geprüft wird. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der 
Ausdruck ’teilnehmende Mitgliedstaaten‘ die Mitgliedstaa­
ten, deren Währung der Euro ist.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Überschreitet ein öffentliches Defizit den Refe­
renzwert, so gilt der Referenzwert als ausnahmsweise 
überschritten im Sinne von Artikel 126 Absatz 2 Buch­
stabe a zweiter Gedankenstrich des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), wenn 
dies auf ein außergewöhnliches Ereignis, das sich der 
Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht und 
die Lage der öffentlichen Finanzen erheblich beeinträch­
tigt, oder auf einen schwerwiegenden Wirtschafts­
abschwung zurückzuführen ist.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Wenn das Verhältnis des öffentlichen Schul­
denstands zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) den Refe­
renzwert überschreitet, so kann davon ausgegangen 
werden, dass das Verhältnis im Sinne von Artikel 126 
Absatz 2 Buchstabe b AEUV hinreichend rückläufig ist 
und sich rasch genug dem Referenzwert nähert, wenn 
sich als Richtwert der Abstand zum Referenzwert in 
den letzten drei Jahren jährlich durchschnittlich um 
ein Zwanzigstel verringert hat, bezogen auf die Ver­
änderungen während der letzten drei Jahre, für die die 
Angaben verfügbar sind. 

Die Anforderung des Schuldenstandskriteriums gilt 
ebenfalls als erfüllt, wenn die Haushaltsvorausschätzun­
gen der Kommission darauf hindeuten, dass die gefor­
derte Verringerung des Abstands im Zeitraum von drei 
Jahren einschließlich der zwei Jahre eintritt, die auf das 
letzte Jahr, für das die Daten verfügbar sind, folgen. Bei 
einem Mitgliedstaat, gegen den am 8. November 2011 
ein Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits läuft, 
gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab der Korrek­
tur des übermäßigen Defizits die Anforderung des 
Schuldenstandskriteriums als erfüllt, wenn der betref­
fende Mitgliedstaat gemäß der Stellungnahme des Rates 
zu seinem Stabilitäts- oder Konvergenzprogramm genü­
gend Fortschritte bei der Einhaltung der Anforderung 
erzielt hat. 

Bei der Umsetzung des Schuldenquotenanpassungs­
richtwerts sollte der Einfluss der Konjunktur auf das 
Tempo des Schuldenabbaus berücksichtigt werden.“ 

c) Absätze 3 bis 7 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Bei der Erstellung eines Berichts nach 
Artikel 126 Absatz 3 AEUV berücksichtigt die Kom­
mission alle einschlägigen Faktoren, die in jenem Arti­
kel vorgesehen sind, sofern sie die Prüfung der Befol­
gung der Defizit- und Schuldenkriterien durch den
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betreffenden Mitgliedstaat in erheblichem Maße betref­
fen. Der Bericht spiegelt Folgendes in angemessener 
Weise wider: 

a) die mittelfristige Wirtschaftsentwicklung, insbeson­
dere Potenzialwachstum einschließlich der verschie­
denen Beiträge von Arbeit, Kapitalbildung und der 
totalen Faktorproduktivität, der Konjunkturentwick­
lungen und des Finanzierungssaldos des privaten 
Sektors; 

b) die mittelfristige Entwicklung der öffentlichen Haus­
halte einschließlich insbesondere den Fortschritt im 
Hinblick auf die Anpassung an das mittelfristige 
Haushaltsziel, die Höhe des Primärsaldos und die 
Entwicklungen bei den Primärausgaben in der lau­
fenden Rechnung und in der Kapitalrechnung, die 
Umsetzung von politischen Maßnahmen im Rah­
men der Vorbeugung und Korrektur übermäßiger 
makroökonomischer Ungleichgewichte, die Umset­
zung politischer Maßnahmen im Rahmen der ge­
meinsamen Wachstumsstrategie der Union und der 
Qualität der öffentlichen Finanzen insgesamt, ins­
besondere die Wirksamkeit des nationalen haus­
haltspolitischen Rahmens; 

c) die mittelfristige Entwicklung der Schuldenstands­
quote, ihre Dynamik und Tragfähigkeit, einschließ­
lich insbesondere Risikofaktoren, wie die Fälligkeits­
struktur und Währungszusammensetzung der Schul­
den, sowie Bestandsanpassungen und deren Zusam­
mensetzung, kumulierte Rücklagen und andere Ver­
mögenswerte des Staates, Garantien, insbesondere 
solche gegenüber dem Finanzsektor, und implizite 
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Bevöl­
kerungsalterung und der privaten Verschuldung, in­
soweit diese implizite Eventualverbindlichkeiten für 
den Gesamtstaat darstellen kann. 

Die Kommission schenkt allen sonstigen Faktoren ge­
bührende und ausführliche Beachtung, die aus Sicht des 
betreffenden Mitgliedstaats von Bedeutung sind, um die 
Einhaltung der Defizit- und Schuldenkriterien in umfas­
sender Weise zu beurteilen, und die der Mitgliedstaat 
dem Rat und der Kommission vorgelegt hat. In diesem 
Zusammenhang werden insbesondere finanzielle Bei­
träge zur Förderung der internationalen Solidarität 
und zur Erreichung der politischen Ziele der Union, 
die Schulden aufgrund der bilateralen und multilatera­
len Unterstützung zwischen den Mitgliedstaaten im 
Kontext der Wahrung der Finanzstabilität und die 
Schulden im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Sta­
bilisierung der Finanzen bei größeren finanziellen Stö­
rungen berücksichtigt. 

(4) Der Rat und die Kommission nehmen eine aus­
gewogene Gesamtbewertung aller einschlägigen Fak­
toren vor und bewerten dabei insbesondere, inwieweit 
diese sich bei der Bewertung der Einhaltung des Defizit- 
und/oder des Schuldenstandskriteriums als erschwe­
rende oder erleichternde Faktoren erweisen. Wenn das 
Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum BIP den 
Referenzwert überschreitet, so werden bei der Bewer­
tung der Einhaltung des Defizitkriteriums diese Fak­
toren in den in Artikel 126 Absätze 4, 5 und 6 
AEUV vorgesehenen Verfahrensschritten, die zur Fest­

stellung eines übermäßigen Defizits führen, nur dann 
berücksichtigt, wenn die doppelte Bedingung des Leit­
grundsatzes — dass vor einer Berücksichtigung der ein­
schlägigen Faktoren das gesamtstaatliche Defizit in der 
Nähe des Referenzwertes bleibt und der Referenzwert 
nur vorübergehend überschritten wird — vollständig 
erfüllt ist. 

Allerdings werden diese Faktoren in den Verfahrens­
schritten, die zur Feststellung eines übermäßigen Defi­
zits führen, bei der Bewertung der Einhaltung des 
Schuldenstandskriteriums berücksichtigt. 

(5) Bei der Bewertung der Einhaltung des Defizit- 
und des Schuldenstandskriteriums und in den nachfol­
genden Schritten des Verfahrens bei einem übermäßi­
gen Defizit berücksichtigen der Rat und die Kommis­
sion angemessen die Umsetzung von Rentenreformen, 
bei denen ein Mehrsäulen-System eingeführt wird, zu 
dem eine gesetzliche, vollständig kapitalgedeckte Säule 
gehört, und die Nettokosten der von der öffentlichen 
Hand finanzierten Säule. Besonders zu berücksichtigen 
sind die Merkmale des im Zuge der Reform geschaffe­
nen Altersvorsorgesystems und insbesondere die Frage, 
ob es zur langfristigen Tragfähigkeit beiträgt, ohne da­
bei die Risiken für die mittelfristige Haushaltslage zu 
erhöhen. 

(6) Beschließt der Rat gemäß Artikel 126 Absatz 6 
AEUV, dass in einem Mitgliedstaat ein übermäßiges 
Defizit besteht, so berücksichtigen der Rat und die 
Kommission in den folgenden Verfahrensschritten des 
Artikels 126 Absatz 6 AEUV die in Absatz 3 des vor­
liegenden Artikels genannten einschlägigen Faktoren, 
insoweit sie die Lage des betreffenden Mitgliedstaates 
beeinflussen, einschließlich wie in Artikel 3 Absatz 5 
und Artikel 5 Absatz 2 dieser Verordnung ausgeführt, 
insbesondere bei der Festlegung einer Frist für die Be­
seitigung des übermäßigen Defizits und bei der mögli­
chen Verlängerung dieser Frist. Für den Beschluss des 
Rates nach Artikel 126 Absatz 12 AEUV über die Auf­
hebung einiger oder sämtlicher seiner Beschlüsse nach 
Artikel 126 Absätze 6 bis 9 und 11 AEUV werden 
diese einschlägigen Faktoren jedoch nicht berücksich­
tigt. 

(7) Im Fall von Mitgliedstaaten, in denen das Defizit 
den Referenzwert überschreitet und in denen dies die 
Umsetzung einer Rentenreform, bei der ein Mehrsäu­
len-System eingeführt wird, zu dem eine gesetzliche, 
vollständig kapitalgedeckte Säule gehört, widerspiegelt, 
berücksichtigen der Rat und die Kommission bei der 
Beurteilung der Entwicklungen der Defizitzahlen im 
Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit 
auch die Kosten der Reform, solange das Defizit einen 
Wert, der als in der Nähe des Referenzwerts liegend 
betrachtet werden kann, nicht wesentlich überschreitet 
und die Schuldenstandsquote den Referenzwert nicht 
überschreitet, vorausgesetzt, dass die langfristige Trag­
fähigkeit der öffentlichen Finanzen insgesamt aufrecht­
erhalten wird. Die Nettokosten werden auch bei dem 
Beschluss des Rates nach Artikel 126 Absatz 12 AEUV 
über die Aufhebung einiger oder sämtlicher Beschlüsse 
des Rates nach Artikel 126 Absätze 6 bis 9 und 11 
AEUV berücksichtigt, wenn das Defizit erheblich und 
stetig zurückgegangen ist und einen Wert in der Nähe 
des Referenzwerts erreicht hat.“
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3. Folgender Abschnitt wird eingefügt: 

„ABSCHNITT 1A 

WIRTSCHAFTLICHER DIALOG 

Artikel 2a 

(1) Zur Förderung des Dialogs zwischen den Organen 
der Union, insbesondere zwischen dem Rat, dem Europäi­
schen Parlament und der Kommission, und im Hinblick 
auf die Gewährleistung eines höheren Maßes an Trans­
parenz und Rechenschaft kann der zuständige Ausschuss 
des Europäischen Parlaments den Vorsitzenden des Rates, 
die Kommission und gegebenenfalls den Präsidenten des 
Europäischen Rates oder den Vorsitzenden der Eurogruppe 
einladen, vor dem Ausschuss zu erscheinen, um den Be­
schluss des Rates gemäß Artikel 126 Absatz 6 AEUV, die 
Empfehlung gemäß Artikel 126 Absatz 7 AEUV, die In­
verzugsetzung gemäß Artikel 126 Absatz 9 AEUV und die 
Beschlüsse des Rates gemäß Artikel 126 Absatz 11 AEUV 
zu erörtern. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der Rat die 
Empfehlungen und Vorschläge der Kommission über­
nimmt oder seinen Standpunkt öffentlich darlegt. 

Der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments 
kann dem von solchen Beschlüssen, Empfehlungen oder 
Inverzugsetzungen betroffenen Mitgliedstaat die Möglich­
keit anbieten, an einer Aussprache teilzunehmen. 

(2) Der Rat und die Kommission unterrichten das Eu­
ropäische Parlament regelmäßig über die Anwendung die­
ser Verordnung.“ 

4. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Ist die Kommission der Auffassung, dass ein 
übermäßiges Defizit besteht, so legt sie unter vollstän­
diger Berücksichtigung der Stellungnahme nach Absatz 
1 dem Rat gemäß Artikel 126 Absätze 5 und 6 AEUV 
eine Stellungnahme und einen Vorschlag vor und un­
terrichtet hiervon das Europäische Parlament.“ 

b) In Absatz 3 wird die Bezugnahme auf „Artikel 4 Ab­
sätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 3605/93“ durch 
eine Bezugnahme auf „Artikel 3 Absätze 2 und 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 479/2009“ ersetzt. 

c) Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4) In der Empfehlung des Rates nach Artikel 126 
Absatz 7 AEUV wird dem betreffenden Mitgliedstaat 
eine Frist von höchstens sechs Monaten für die Ergrei­
fung wirksamer Maßnahmen gesetzt. Wenn der Ernst 

der Lage es erfordert, kann die Frist für wirksame Maß­
nahmen drei Monate betragen. In der Empfehlung des 
Rates wird ferner eine Frist für die Korrektur des über­
mäßigen Defizits gesetzt; diese Korrektur muss, sofern 
keine besonderen Umstände vorliegen, in dem Jahr er­
reicht werden, das auf die Feststellung eines übermäßi­
gen Defizits folgt. In der Empfehlung ersucht der Rat 
den Mitgliedstaat, jährliche Haushaltsziele zu erfüllen, 
die auf der Grundlage der die Empfehlung untermau­
ernden Prognose mit einer als Richtwert dienenden 
jährlichen Mindestverbesserung des konjunkturbereinig­
ten Saldos ohne Anrechnung einmaliger und befristeter 
Maßnahmen um mindestens 0,5 % des BIP vereinbar 
sind, um die Korrektur des übermäßigen Defizits inner­
halb der in der Empfehlung gesetzten Frist zu gewähr­
leisten. 

(4a) Der betreffende Mitgliedstaat erstattet dem Rat 
und der Kommission innerhalb der in Absatz 4 vor­
gesehenen Frist Bericht über Maßnahmen, die er auf­
grund der Empfehlung des Rates gemäß Artikel 126 
Absatz 7 AEUV ergriffen hat. Dieser Bericht enthält 
die mit der Empfehlung des Rates in Einklang stehen­
den Ziele für die Staatsausgaben und Staatseinnahmen 
und für die diskretionären Maßnahmen sowohl auf der 
Ausgabenseite als auch auf der Einnahmenseite sowie 
Informationen über bereits ergriffene Maßnahmen und 
die Art der zur Erreichung der Ziele geplanten Maß­
nahmen. Die Mitgliedstaaten veröffentlichen diesen Be­
richt. 

(5) Sind in Befolgung einer Empfehlung nach 
Artikel 126 Absatz 7 AEUV wirksame Maßnahmen 
ergriffen worden und treten nach der Annahme der 
Empfehlung unerwartete nachteilige wirtschaftliche Er­
eignisse mit sehr ungünstigen Auswirkungen auf die 
öffentlichen Finanzen ein, so kann der Rat auf Emp­
fehlung der Kommission eine geänderte Empfehlung 
nach Artikel 126 Absatz 7 AEUV aussprechen. In der 
geänderten Empfehlung kann unter Berücksichtigung 
der in Artikel 2 Absatz 3 dieser Verordnung genannten 
einschlägigen Faktoren insbesondere die Frist für die 
Korrektur des übermäßigen Defizits um in der Regel 
ein Jahr verlängert werden. Der Rat beurteilt unter Zu­
grundelegung der in seiner Empfehlung enthaltenen 
Wirtschaftsprognose, ob unerwartete nachteilige wirt­
schaftliche Ereignisse mit sehr ungünstigen Auswirkun­
gen auf die öffentlichen Finanzen vorliegen. Bei einem 
schweren Konjunkturabschwung im Euro-Währungs­
gebiet oder in der Union insgesamt kann der Rat auf 
Empfehlung der Kommission ferner beschließen, eine 
geänderte Empfehlung nach Artikel 126 Absatz 7 
AEUV auszusprechen, vorausgesetzt, dies gefährdet 
nicht die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen.“ 

5. Artikel 4 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Jeder Beschluss des Rates nach Artikel 126 Absatz 
8 AEUV, seine Empfehlungen zu veröffentlichen, in denen 
festgestellt wird, dass keine wirksamen Maßnahmen getrof­
fen wurden, ergeht unmittelbar nach Ablauf der gemäß 
Artikel 3 Absatz 4 dieser Verordnung gesetzten Frist.
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(2) Bei der Prüfung, ob aufgrund seiner Empfehlungen 
nach Artikel 126 Absatz 7 AEUV wirksame Maßnahmen 
getroffen wurden, stützt sich der Rat auf den vom betref­
fenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 3 Absatz 4a dieser 
Verordnung übermittelten Bericht und dessen Umsetzung 
sowie jegliche weiteren öffentlich bekanntgegebenen Be­
schlüsse der Regierung des betreffenden Mitgliedstaats. 

Stellt der Rat gemäß Artikel 126 Absatz 8 AEUV fest, dass 
der betreffende Mitgliedstaat keine wirksamen Maßnahmen 
getroffen hat, so erstattet er dem Europäischen Rat darüber 
entsprechend Bericht.“ 

6. Artikel 5 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Beschließt der Rat, den betreffenden teilnehmenden 
Mitgliedstaat gemäß Artikel 126 Absatz 9 AEUV mit der 
Maßgabe in Verzug zu setzen, Maßnahmen zum Defizit­
abbau zu treffen, so ergeht dieser Beschluss innerhalb von 
zwei Monaten, nachdem der Rat durch Beschluss gemäß 
Artikel 126 Absatz 8 AEUV festgestellt hat, dass keine 
wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden. In der Inver­
zugsetzung ersucht der Rat den Mitgliedstaat, jährliche 
Haushaltsziele zu erfüllen, die auf der Grundlage der die 
Empfehlung untermauernden Prognose mit einer als Richt­
wert dienenden jährlichen Mindestverbesserung des kon­
junkturbereinigten Saldos ohne Anrechnung einmaliger 
und befristeter Maßnahmen von mindestens 0,5 % des 
BIP vereinbar sind, um die Korrektur des übermäßigen 
Defizits innerhalb der in der Inverzugsetzung gesetzten 
Frist zu gewährleisten. Der Rat gibt zudem Maßnahmen 
an, die der Erfüllung dieser Ziele förderlich sind. 

(1a) Nach der Inverzugsetzung durch den Rat gemäß 
Artikel 126 Absatz 9 AEUV erstattet der betreffende Mit­
gliedstaat dem Rat und der Kommission über die Maßnah­
men Bericht, die er aufgrund der Inverzugsetzung durch 
den Rat ergriffen hat. Dieser Bericht enthält die Ziele für 
die Staatsausgaben und die Staatseinnahmen und für die 
diskretionären Maßnahmen sowohl auf der Ausgabenseite 
als auch auf der Einnahmenseite sowie Informationen über 
die aufgrund der konkreten Empfehlungen des Rates er­
griffenen Maßnahmen, um es dem Rat zu ermöglichen, 
erforderlichenfalls einen Beschluss gemäß Artikel 6 Absatz 
2 dieser Verordnung zu erlassen. Die Mitgliedstaaten ver­
öffentlichen den Bericht. 

(2) Sind in Befolgung einer Inverzugsetzung nach 
Artikel 126 Absatz 9 AEUV wirksame Maßnahmen ergrif­
fen worden und treten nach der Annahme dieser Inver­
zugsetzung unerwartete nachteilige wirtschaftliche Ereig­
nisse mit sehr ungünstigen Auswirkungen auf die öffent­
lichen Finanzen ein, so kann der Rat auf Empfehlung der 
Kommission die Inverzugsetzung nach Artikel 126 Absatz 
9 AEUV ändern. In der geänderten Inverzugsetzung kann 
unter Berücksichtigung der in Artikel 2 Absatz 3 dieser 
Verordnung genannten einschlägigen Faktoren insbeson­
dere die Frist für die Korrektur des übermäßigen Defizits 
um in der Regel ein Jahr verlängert werden. Der Rat beur­
teilt unter Zugrundelegung der in der Inverzugsetzung ent­
haltenen Wirtschaftsprognose, ob unerwartete nachteilige 

wirtschaftliche Ereignisse mit sehr ungünstigen Auswirkun­
gen auf die öffentlichen Finanzen vorliegen. Bei einem 
schweren Konjunkturabschwung im Euro-Währungsgebiet 
oder in der Union insgesamt kann der Rat auf Empfehlung 
der Kommission ferner beschließen, die Inverzugsetzung 
nach Artikel 126 Absatz 9 AEUV zu ändern, voraus­
gesetzt, dies gefährdet nicht die mittelfristige Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen.“ 

7. Artikel 6 bis 8 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 6 

(1) Bei der Prüfung, ob aufgrund der Inverzugsetzung 
nach Artikel 126 Absatz 9 AEUV wirksame Maßnahmen 
getroffen wurden, stützt sich der Rat auf den vom betref­
fenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 5 Absatz 1a dieser 
Verordnung übermittelten Bericht und dessen Umsetzung 
sowie jegliche weiteren öffentlich bekannt gegebenen Be­
schlüsse der Regierung des betreffenden Mitgliedstaats. Das 
Ergebnis der von der Kommission gemäß Artikel 10a der 
vorliegenden Verordnung durchgeführten Überwachungs­
besuche wird berücksichtigt. 

(2) Sind die Voraussetzungen für eine Anwendung des 
Artikels 126 Absatz 11 AEUV erfüllt, so verhängt der Rat 
Sanktionen gemäß dem genannten Artikel. Ein entspre­
chender Beschluss ergeht innerhalb von vier Monaten 
nach dem Beschluss des Rates gemäß Artikel 126 Absatz 
9 AEUV, den betreffenden teilnehmenden Mitgliedstaat mit 
der Maßgabe in Verzug zu setzen, Maßnahmen zum De­
fizitabbau zu treffen. 

Artikel 7 

Kommt ein teilnehmender Mitgliedstaat den aufeinander 
folgenden Akten des Rates gemäß Artikel 126 Absätze 7 
und 9 AEUV nicht nach, so fasst der Rat den Beschluss, 
gemäß Artikel 126 Absatz 11 AEUV Sanktionen zu ver­
hängen, in der Regel innerhalb von sechzehn Monaten 
nach den in Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 479/2009 niedergelegten Meldeterminen. Im Falle 
der Anwendung von Artikel 3 Absatz 5 oder von Artikel 5 
Absatz 2 dieser Verordnung wird die Frist von sechzehn 
Monaten entsprechend angepasst. Bei einem bewusst ge­
planten Defizit, das nach Feststellung des Rates übermäßig 
ist, wird ein Eilverfahren angewandt. 

Artikel 8 

Beschließt der Rat, Sanktionen gemäß Artikel 126 Absatz 
11 AEUV zu verschärfen, so ergeht dieser Beschluss inner­
halb von zwei Monaten nach den Meldeterminen gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 479/2009. Beschließt der Rat 
gemäß Artikel 126 Absatz 12 AEUV, einige oder sämtliche 
seiner Beschlüsse aufzuheben, so ergeht dieser Beschluss so 
bald wie möglich und auf jeden Fall innerhalb von zwei 
Monaten nach den Meldeterminen gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 479/2009.“ 

8. In Artikel 9 Absatz 3 wird die Bezugnahme auf „Artikel 6“ 
durch eine Bezugnahme auf „Artikel 6 Absatz 2“ ersetzt.
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9. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält die Einleitung folgende Fassung: 

„(1) Der Rat und die Kommission überwachen regel­
mäßig die Durchführung der Maßnahmen:“ 

b) In Absatz 3 wird die Bezugnahme auf die „Verordnung 
(EG) Nr. 3605/93“ durch eine Bezugnahme auf die 
„Verordnung (EG) Nr. 479/2009“ ersetzt. 

10. Es wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 10a 

(1) Die Kommission gewährleistet einen ständigen Dia­
log mit den Behörden der Mitgliedstaaten im Einklang mit 
den Zielen dieser Verordnung. Dazu führt die Kommission 
insbesondere Besuche zur Prüfung der aktuellen Wirt­
schaftslage im Mitgliedstaat und zur Ermittlung möglicher 
Risiken oder Probleme im Zusammenhang mit der Umset­
zung der Ziele dieser Verordnung durch. 

(2) Eine verstärkte Überwachung zum Zwecke der Be­
obachtung vor Ort kann für Mitgliedstaaten vorgesehen 
werden, die Gegenstand von Empfehlungen und Inverzugs­
etzungen aufgrund eines Beschlusses gemäß Artikel 126 
Absatz 8 AEUV oder von Beschlüssen nach Artikel 126 
Absatz 11 AEUV sind. Die betreffenden Mitgliedstaaten 
stellen alle zur Vorbereitung und zur Durchführung der 
Besuche erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

(3) Die Kommission kann gegebenenfalls Vertreter der 
Europäischen Zentralbank einladen, an Überwachungs­
besuchen in einen Mitgliedstaat, dessen Währung der 
Euro ist oder der am Abkommen vom 16. März 2006 
zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationa­
len Zentralbanken der nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörenden Mitgliedstaaten über die Funktionsweise ei­
nes Wechselkursmechanismus in der dritten Stufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion (*) (WKM II) teilnimmt, 
teilzunehmen. 

(4) Die Kommission erstattet dem Rat über die Ergeb­
nisse dieser in Absatz 2 genannten Besuche Bericht und 
kann beschließen, ihre Befunde zu veröffentlichen. 

(5) Bei der organisatorischen Vorbereitung der in Ab­
satz 2 genannten Überwachungsbesuche übermittelt die 
Kommission den betreffenden Mitgliedstaaten ihre vorläu­
figen Befunde, damit diese Bemerkungen dazu formulieren 
können. 

___________ 
(*) ABl. C 73 vom 25.3.2006, S. 21.“ 

11. Artikel 11 und 12 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 11 

Beschließt der Rat gemäß Artikel 126 Absatz 11 AEUV 
Maßnahmen gegen einen teilnehmenden Mitgliedstaat an­
zuwenden, so wird in der Regel eine Geldbuße verhängt. 
Der Rat kann beschließen, diese Geldbuße durch andere in 
Artikel 126 Absatz 11 AEUV vorgesehene Maßnahmen zu 
ergänzen. 

Artikel 12 

(1) Der Betrag der Geldbuße setzt sich aus einer festen 
Komponente in Höhe von 0,2 % des BIP und einer varia­
blen Komponente zusammen. Die variable Komponente 
beläuft sich auf ein Zehntel des absoluten Werts des Unter­
schieds zwischen dem als Prozentsatz des BIP des vergan­
genen Jahres ausgedrückten Haushaltssaldo und entweder 
dem Referenzwert des staatlichen Haushaltssaldos oder, 
wenn die Nichteinhaltung der Haushaltsdisziplin auch das 
Schuldenstandskriterium betrifft, dem als Prozentsatz des 
BIP ausgedrückten staatlichen Haushaltssaldo, der im glei­
chen Jahr gemäß der Inverzugsetzung nach Artikel 126 
Absatz 9 AEUV erreicht werden musste. 

(2) In jedem Jahr, das auf das Jahr folgt, in dem die 
Geldbuße verhängt worden ist, bis zur Aufhebung des 
Beschlusses über das Vorliegen eines übermäßigen Defizits 
beurteilt der Rat, ob der betreffende teilnehmende Mit­
gliedstaat aufgrund einer Inverzugsetzung durch den Rat 
nach Artikel 126 Absatz 9 AEUV wirksame Maßnahmen 
getroffen hat. Im Rahmen dieser jährlichen Beurteilung 
beschließt der Rat nach Artikel 126 Absatz 11 AEUV, 
die Sanktionen zu verschärfen, es sei denn, der teilneh­
mende Mitgliedstaat ist der Mitteilung durch den Rat nach­
gekommen. Beschließt der Rat, eine zusätzliche Geldbuße 
zu verhängen, so wird diese auf die gleiche Art berechnet 
wie die variable Komponente der in Absatz 1 genannten 
Geldbuße. 

(3) Eine einzelne Geldbuße nach den Absätzen 1 und 2 
darf 0,5 % des BIP nicht überschreiten.“ 

12. Artikel 13 wird gestrichen; die in Artikel 15 enthaltene 
Bezugnahme auf „Artikel 13“ wird durch eine Bezugnahme 
auf „Artikel 12“ ersetzt. 

13. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 16 

Die Geldbußen nach Artikel 12 stellen sonstige Einnahmen 
im Sinne von Artikel 311 AEUV dar und werden der 
Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität zugewiesen. So­
bald die teilnehmenden Mitgliedstaaten einen anderen Sta­
bilitätsmechanismus für die Bereitstellung von Finanzhilfen 
zur Wahrung der Stabilität des Euro-Währungsgebiets ins­
gesamt einrichten, wird der Betrag der Geldbußen diesem 
Mechanismus zugewiesen.“
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14. Es wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 17a 

(1) Bis 14. Dezember 2014 und danach alle fünf Jahre 
veröffentlicht die Kommission einen Bericht über die An­
wendung dieser Verordnung. 

In diesem Bericht wird unter anderem Folgendes bewertet: 

a) die Wirksamkeit der Verordnung; 

b) die Fortschritte bei der Sicherstellung einer engeren 
Koordination der Wirtschaftspolitik und einer nachhal­
tigen Konvergenz der Wirtschaftsleistung der Mitglied­
staaten nach Maßgabe des AEUV. 

(2) Dem in Absatz 1 genannten Bericht wird gegebe­
nenfalls ein Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung 
beigefügt. 

(3) Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und 
dem Rat übermittelt.“ 

15. Alle in der Verordnung (EG) 1467/97 enthaltenen Bezug­
nahmen auf „Artikel 104 des Vertrags“ werden durchgän­
gig durch Bezugnahmen auf „Artikel 126 AEUV“ ersetzt. 

16. In Absatz 2 des Anhangs werden die in Spalte 1 enthal­
tenen Bezugnahmen auf „Artikel 4 Absätze 2 und 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 3605/93“ durch Bezugnahmen auf 
„Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 
479/2009“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver­
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 8. November 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

J. VINCENT-ROSTOWSKI
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